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1 Einleitung 

Die Ortsgemeinde Langebach bei Kirburg beabsichtigt den Bau eines Radwegs 

entlang der K 29, nördlich der Ortslage von Langenbach bei Kirburg in Richtung 

Weitefeld. Der Radweg soll auf einer Länge von ca. 350 m zunächst östlich der 

K 29 beginnen, nach ca. 130 m die Kreisstraße queren und westlich von dieser 

nach weiteren knapp 220 m an den bestehenden Abschnitt des Elkenrother Pla-

teaurundwegs anschließen. Der bestehende Radweg kann so sinnvoll an die Orts-

lage von Langenbach bei Kirburg angeschlossen werden und muss nicht weiter 

über die Fahrbahn der K 29 verlaufen. Zur Förderung des Radtourismus ist ein ge-

schlossenes sowie komfortables Radwegenetz, außerhalb der Verkehrsfläche be-

stehender Verkehrswege, unabdingbar. 

Der Radweg wird auf einer Breite von 2,5 m geplant und liegt vollständig innerhalb 

der Gemarkungsgrenze von Langenbach bei Kirburg in der Verbandsgemeinde Bad 

Marienberg. Sowohl östlich als auch westlich der K 29 sind Offenlandflächen von 

der Maßnahme betroffen, die als Grünland extensiv genutzt werden. Es ist vorge-

sehen den Radweg durchgängig bituminös zu befestigen. 

 

 

Abbildung 1: Plangebiet entlang der K 29 nördlich von Langenbach bei Kirburg 

Plangebiet 
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Für die Betrachtung der landespflegerischen Belange werden im nachfolgenden 

Fachbeitrag Naturschutz (FN) die naturschutzfachlichen Eingriffe bewertet sowie 

die erforderlichen Kompensations- und Vermeidungsmaßnahmen festgelegt. 

 

 

 

2 Charakterisierung und Bewertung von Natur und Landschaft 

Der Untersuchungsraum umfasst das Umfeld der Trasse mit ca. 75 Metern beidsei-

tig des geplanten Radwegs mit einer Gesamtfläche von ca. 7,6 ha. 

 

 

2.1 Naturräumliche Gliederung und Relief 

 

Der Untersuchungsraum liegt im Bereich der Großlandschaft „ Hoher Westerwald“ 

(322). Innerhalb dieser naturräumlichen Einheit wird es der Untereinheit „Neunk-

hausen-Weitefelder Plateau“ (322.1) zugeordnet. Hierbei handelt es sich um eine 

fast ebene, nur von Nordosten her stark erodierte Hochfläche auf ca. 480 Metern 

über NN. Diese ist der Westerwälder Basalthochfläche im Nordwesten vorgelagert. 

Charakteristisch ist der Wechsel zwischen leicht eingesenkten, vermoorten sowie 

quellreichen Talmulden und leicht aufgewölbten, mit Lösslehm bedeckten Erhe-

bungen.  

Die Gemeinde Langenbach befindet sich im Übergangsbereich zum angrenzenden 

Naturraum der „Dreifelder Weiherland“, der im Süden angrenzt. Der Planungsbe-

reich selbst befindet sich im Norden der Ortslage.  

 

 

2.2 Geologie und Boden 

 

Großräumig befindet sich das Untersuchungsgebiet im Bereich des Mittelrheini-

schen Schiefergebirges. Der geologische Untergrund besteht aus Basalten, die sich 

über die devonischen Grauwacken aus den Unterems-Schichten und Tonschiefern 

ergossen haben. 

Die Böden als wesentliche Standortfaktoren für Vegetation und Nutzung haben sich 

aus den o.g. Gesteinen und Sedimenten entwickelt. Aus den vorhandenen Gestei-

nen und Ablagerungen haben sich als vorherrschende Bodentypen über Tonschie-

fer zum Teil Parabraunerden und Pseudogleye sowie über Basalt Braunerden und 

Hangpseudogleye entwickelt, die in den Talsohlen häufig zu Staunässe führen 
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(Bodenübersichtskarte Rheinland-Pfalz). Zudem finden sich oberflächennahe Ton-

ablagerungen in der gesamten Region. 

 

 

2.3  Klima 

 

Das Plangebiet ist klimatisch der Übergangszone vom ozeanischen zum kontinen-

talen Klima zuzuordnen, wobei der ozeanische Einfluss mit regenreichen Sommern 

und gemäßigt kühlen Wintern überwiegt. 

 

Klimadaten zum Regionalklima (Wetterstation Bad Marienberg) 

Jahresdurchschnittstemperatur : 7,4°C 

durchschnittliche Niederschlagsmenge : 939 mm/J 

Hauptwindrichtung : Südwest 

Anzahl der Frosttage : ca. 65/J 

durchschnittliche Januartemperatur : 0,2 °C 

durchschnittliche Julitemperatur : 16,6 °C 

 

Das Geländeklima ist von den angrenzenden Offenlandflächen sowohl westlich als 

auch östlich der K 29 geprägt, die als Kaltluftentstehungsgebiete dienen, sowie der 

Kreisstraße und der Ortslage selbst. Waldflächen mit Luftfilterwirkung sind nicht im 

Untersuchungsraum oder angrenzend an diesen vorhanden. 

 

 

2.4  Wasserhaushalt 

 

Grundwasser 

In dem basaltischen Grundgebirge ist die Grundwasserführung in den Klüften und 

Spalten als gering anzusehen. Der größte Teil des Niederschlagswassers fließt we-

gen der stauenden Oberböden oberflächlich ab. Die beiden im Plangebiet liegen-

den Grundwasserkörper werden in Bezug auf die Menge und den chemischen Zu-

stand als „gut“ bewertet. Die Grundwasserüberdeckung wird im Geoportal Wasser 

RLP1 als „ungünstig bis mittel“ eingestuft. 

Das gesamte Plangebiet liegt innerhalb von Wasserschutzgebieten mit der Zone III 

(Rechtsverordnung). Der südliche Teilbereich östlich der K 29 liegt innerhalb des 

Trinkwasserschutzgebietes Quellen „Wüstenholz“ und „Zollstock“ (403002252), der 

                                            
 
1 GeoPortal Wasser Wasserschutzgebiete, Gewässergüte, Gewässerstrukturgüte 
http://www.geoportal-wasser.rlp.de/geoexplorer/ Abfrage Dezember 2019 
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nördliche Bereich des Radweges im Westen der Kreisstraße ist Bestandteil des 

Trinkwasserschutzgebietes „Elkenroth-Weitefeld“ (403875070). Dem Plangebiet 

kommt daher eine hohe Bedeutung in seiner Funktion für den Grundwasserschutz 

zu. 

 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Untersuchungsraums sind keine nennenswerten Fließgewässer vor-

handen. 

Es bestehen kleine Mulden und Gräben im Bereich der Straßenränder, über die der 

Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser in südliche Richtung erfolgt. Sie sind 

lediglich temporär wasserführend. 

 

 

2.5 Heutige potentiell natürliche Vegetation 

 

Die Vegetation, die sich bei Ausbleiben aller direkten und indirekten menschlichen 

Eingriffe entwickeln würde, wird als potentielle natürliche Vegetation bezeichnet. Ih-

re Rekonstruktion vermittelt ein besseres Verständnis zu der Landschaft, liefert 

Aussagen über das natürliche Standortpotential des Untersuchungsgebietes, über 

eventuelle Entwicklungsmöglichkeiten aus der Sicht der Landschaftspflege und des 

Naturschutzes und ermöglicht eine Aussage über geeignete Gehölzarten für 

Pflanzmaßnahmen. 

Ohne menschlichen Einfluss käme als potentielle, natürliche Vegetation im Unter-

suchungsraum hauptsächlich ein Hainsimsen-Buchenwald auf basenarmem 

Standort (Luzulo-Fagetum, BAbh) vor. Kleinflächig im Norden des Plangebietes wä-

re ein Bergahorn-Eschenwald auf feuchtem Standort (HGu) zu finden. 
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Abbildung 2: Heutige potentielle natürliche Vegetation im Untersuchungsraum (rot, sche-
matisch dargestellt) 

 

 

2.6 Reale Vegetation/Biotoptypen 

 

Die Bestandskartierung wurde im Frühjahr 2021 durchgeführt. Die Ergebnisse sind 

im Bestands- und Konfliktplan (s. Anlage 1) auf der Grundlage des Biotoptypenka-

talogs Rheinland-Pfalz (Hrsg.: Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht) 

dargestellt.  

 

Die reale Vegetation im Plangebiet ist durch Offenlandflächen zu beiden Seiten der 

K 29 geprägt. Die erfassten Biotoptypen werden nachfolgend beschrieben: 

 

BA1 Feldgehölze aus einheimischen Baumarten finden sich im Südosten des 

Plangebiets, angrenzend an den vorhandenen Lärmschutzwall. Diese sind von der 

Baumaßnahme nicht betroffen.  

 

BD6 Die Baumhecken aus Fichten grenzen im Norden an den Untersuchungs-

raum an, werden jedoch nicht weiter beeinträchtigt. Sie gliedern das offene Land-

schaftsbild im Plangebiet und schaffen belebende Strukturen. 

 

BF3 Lediglich zwei Einzelbäume konnten im Rahmen der Erfassungen im Plan-

gebiet kartiert werden. Sie befinden sich beide außerhalb des geplanten Radwe-
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ges, sind jedoch während der Bauphase vor negativen Beeinträchtigungen zu 

schützen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten.  

 

EA0 Fettwiesen mit extensiver Nutzung sind zu beiden Seiten der Kreisstraße 

ausgeprägt und gehen kleinflächig durch die Planung verloren. Die Flächen sind 

überwiegend im Westen der Kreisstraße vorhanden aber auch im Osten sind an-

grenzend an die Bauflächen der Ortslage Fettwiesen zu finden. Die Flächen sind 

durch den Verlauf der Kreisstraße stark vorbelastet, stellen jedoch eine land-

schaftstypische Lebensraumfunktion dar. 

 

ED1 Die im Rahmen des Biotopkatasters erfassten mageren Flachland-

Mähwiesen (LRT 6510) stellen eine hohe Wertigkeit für den Landschaftshaushalt 

dar. Sie befinden sich überwiegend östlich der Kreisstraße 29 im Untersuchungs-

raum, Teilflächen sind jedoch auch im Nordwesten zu finden. Die Flächen sind im 

Biotopkataster (LANIS) mit einem Abstand von ca. 9 Metern zu Fahrbandrand dar-

gestellt. Es ist eine Verschlechterung der Qualität des Lebensraumtyps in der Nähe 

der Straße durch Stoffeinträge anzunehmen. Aufgrund der Nähe des geplanten 

Radweges zur Kreisstraße ist daher nicht von einer zusätzlichen Beeinträchtigung 

des Biotoptyps auszugehen.  

 

HC3 Beidseitig der Kreisstraße ist ein Straßenrand im Bankettbereich ausgeprägt. 

Dieser ist durch die Verkehrsunruhen sowie die unmittelbaren Stoffeinträge vorbe-

lastet.  

 

HM7 Freie Bauplätze mit Nutzrasen sind lediglich im Bereich des Neubaugebietes 

vorhanden. Diese Flächen weisen eine geringe Wertigkeit auf und sind nicht von 

der Maßnahme betroffen. 

 

HN1 Gebäude sind im Süden des Untersuchungsraums innerhalb der Ortslage 

der Gemeinde Langenbach bei Kirburg vorhanden. 

 

VA2 Die Kreisstraße 29 durchquert das Plangebiet von Süden nach Norden und 

grenzt unmittelbar an die Planungen des Radwegs an. 

 

VA3 Gemeindestraßen sind innerhalb der Ortslage vorhanden. Im Süden grenzt 

die Planung unmittelbar an eine bestehende Gemeindestraße an. 
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VB1 Befestigte Feldwege grenzen im Bereich des Bauendes an den geplanten 

Radweg an, aber auch im Südosten grenzt ein Feldweg an die Kreisstraße und 

damit an den Radweg an. 

 

 

2.7 Landschaftsbild und Erholungsnutzung 

 

Als Bewertungsfaktoren für das Landschaftsbild dienen nach § 1 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) „Vielfalt, Eigenart und Schönheit“. 

 

Das Landschaftsbild des Untersuchungsraumes wird vor allem durch die Offenland-

flächen zwischen Langenbach bei Kirburg und Weitefeld geprägt. Gehölzgruppen, 

die die Landschaft untergliedern sind nicht im Plangebiet vorhanden. Lediglich ein 

Einzelbaum im Bereich der Querung der K 29 befindet sich im Randbereich des 

westlich bestehenden Wirtschaftsweges. Im Süden grenzt die Ortslage von Lan-

genbach unmittelbar an den Radweg an. Vorbelastet wird das Umfeld des Plange-

bietes vor allem durch Höchstspannungsleitungen, die im Westen außerhalb des 

Untersuchungsraums das Neunkhausen-Weitefelder Plateau queren. 

Die für das Landschaftsbild anzusetzenden Bewertungsfaktoren sind in ihrer Ge-

samtheit innerhalb des Untersuchungsraumes nur mäßig beeinträchtigt und lassen 

durch die ausgedehnten Offenlandflächen im Untersuchungsraum einen als kultur-

historische gewachsenen und als solchen empfundenen Landschaftsraum entste-

hen. 

Überregionale Wanderwege oder regionale Wanderwege sind im Plangebiet derzeit 

nicht vorhanden. Im Norden grenzt der Radweg an den Elkenrother Plateaurund-

weg bei Neunkhausen an und schafft so eine Verbindung zur Ortslage von Lan-

genbach. 

Kultur- und Bodendenkmäler sind nicht im Untersuchungsraum vorhanden. 
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2.4 Schutzgebiete und Schutzobjekte 

 

Im Untersuchungsraum sind verschiedene Bereiche als Schutzgebiete ausgewie-

sen. Diese sind: 

 

NATURA 2000 – FFH-Gebiete 

Sind nicht im Untersuchungsraum oder angrenzend an diesen vorhanden. 

 

 

Flächen mit Pauschalschutz gem. § 30 BNatSchG 

Sind nicht im Untersuchungsraum oder angrenzend an diesen vorhanden. 

 

 

In der Biotopkartierung des Landkreises „Westerwald“ erfasste Flächen 

Der gesamte Offenlandbereich beidseitig der K 29, abgesehen von Teilflächen im 

Südosten des Plangebietes, ist in der Kartierung in 2 Teilflächen erfasst: 

 

Gebietsnummer:  BK-5213-0037-2006 

Gebietsname:  Wiesen nördlich Langenbach/Kirburg 

Schutzstatus:  Biotoptypen der gesetzlich geschuetzten Biotope 
Schutz zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften 

Kreis:  Westerwaldkreis 

Verbandsgemeinde:  Bad Marienberg (Ww) 

Fläche (ha):  20,8996 

Flächenanzahl:  1 

 

Gebietsbeschreibung:  

  
Die weitläufigen Wiesenflächen enthalten eine großflächige Feuchtweide mit Beständen der 
Spitzblütigen Binse.  

 

Schutzziel:  

  Erhaltung und Entwicklung von artenreichen Frisch- und Feuchtwiesen.  
 

Bewertung:  

  regionale Bedeutung () / gering beeintraechtigt () / Entwicklungstendenz nicht beurteilbar ()  
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Gebietsnummer:  BK-5213-0035-2006 

Gebietsname:  Großräumige Frischwiesen nördlich und westlich von Langenbach 

Schutzstatus:  Schutz zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften 
Schutz zur (Wieder)herstellung einer Lebensgemeinschaft 

Kreis:  Westerwaldkreis 

Verbandsgemeinde:  Bad Marienberg (Ww) 

Fläche (ha):  61,4945 

Flächenanzahl:  2 

 

Gebietsbeschreibung:  

  

Diese großflächigen Frischwiesenkomplexe befinden sich im Osten des Neunkirchener-
Weitefelder Plateaus. Sie dienen als Lebensraum für Wiesenbrüter und Rotmilan. Arten- und 
kräuterreiche Flächen sind in größere Grünlandkomplexe eingestreut, die vermutlich durch Um-
bruch und Düngung in ihren Artenspektren verarmt sind oder Kräuter nur noch punktuell enthal-
ten. Durch extensive Wiesenwirtschaft könnten sicherlich einiges mittelfristig in artenreiche 
Wiesen entwickelt werden.  

 

Schutzziel:  

  Erhaltung und Regeneration/Entwicklung arten- und blütenreicher Frischwiesen.  
 

Bewertung:  

  regionale Bedeutung () / maessig beeintraechtigt () / Entwicklungstendenz nicht beurteilbar ()  
 

 

 

Landschaftsschutzgebiet gem. § 26 BNatSchG 

Nicht im Untersuchungsraum oder angrenzend an diesen vorhanden. 

 

 

Trinkwasserschutzgebiet 

Zwei Trinkwasserschutzgebiete sind im Untersuchungsraum vorhanden: 

 

Quellen „Wüstenholz“ und „Zollstock“ (Nr. 403002252) im südlichen Teilbereich des 

Untersuchungsraumes mit Zone III vorhanden 

„Elkenroth-Weitefeld“ (Nr. 403875070) im nördlichen Teilbereich des Untersu-

chungsraumes mit Zone III vorhanden 
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2.5 Einschätzung Artenschutz 

 

Hinsichtlich der projektbedingten Betroffenheit von besonders geschützten Tier- 

und Pflanzenarten sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des 

§ 44 BNatSchG zu berücksichtigen. Aufgrund der überschlägigen Abschätzung po-

tenzieller Vorkommen von Tierarten im Projektraum sowie der ARTeFAKT-Liste für 

das Messtischblatt „Betzdorf“ (5213) wird nicht davon ausgegangen, dass bei Be-

achtung der Vermeidungsmaßnahmen Gefährdungen von Vogelarten oder von 

Fledermausquartieren betrachtungsrelevant sind. Es kommt nicht zu einer Rodung 

von Gehölzen oder Einzelbäumen im Umfeld des Radwegs, sodass keine Höhlen-

strukturen oder Spalten, die als Quartierstandorte oder Nistplätze genutzt werden 

könnten entfallen. 

Im Bereich der Offenlandflächen sind Vorkommen der Feldlerche potentiell mög-

lich. Da der Radweg jedoch im Nahbereich der Kreisstraße entsteht, ist aufgrund 

der vorhandenen Bewegungsunruhen durch den Verkehr nicht mit einer zusätzli-

chen Beeinträchtigung der Art zu rechnen. Mit zunehmender Entfernung zur Kreis-

straße sind weitere Offenlandflächen vorhandenen, die geeignetere potentielle 

Niststandorte aufweisen. 

Vorkommen von Maculinea-Arten (Moorbläuling) im Randbereich der Straße kön-

nen derzeit nicht ausgeschlossen werden. Vorsorglich sollte daher das Baufeld als 

Vermeidungsmaßnahme V1 während der Flugzeit von Anfang Juli bis Mitte August 

regelmäßig gemäht werden, um die Entwicklung von blühenden Pflanzen des Gro-

ßen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis) und damit eine Eiablage der Bläu-

lingarten zu vermeiden. Adulte Individuen der Artengruppe Maculinea sind dann 

gezwungen, in angrenzenden Grünlandflächen nach geeigneten Eiablagestandor-

ten zu suchen und eine Betroffenheit von Individuen durch die Baumaßnahme kann 

vermieden werden. 

Als weitere Vermeidungsmaßnahme V2 sollte eine Baufeldabgrenzung und Aus-

weisung von Tabuflächen in den angrenzenden Grünlandflächen und Schutz der 

Gehölze erfolgen. 

Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen ist nicht mit dem Eintreten von Ver-

botstatbeständen nach den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu rechnen. 
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2.6 Zusammenfassung der Bestandserfassung 

 

Für die Bestandserfassung wurden vorhandene Unterlagen der Naturschutzverwal-

tung und die Angaben aus dem Landschaftsinformationssystem ausgewertet. Zu-

sätzlich wurde eine Bestandskartierung der Biotoptypen auf der Grundlage des Bio-

toptypenkataloges des LUWG im Frühjahr 2021 durchgeführt. 

Der Landschaftsraum wird dem Bezugsraum „Offenland nördlich Langenbach bei 

Kirburg“ zugeordnet. Diese umfassen den Landschaftsraum nördlich von Langen-

bach bei Kirburg bis zu den angrenzenden Ortslagen mit Offenlandflächen, Ge-

hölzbeständen und Fichtenblöcken im Umfeld der Maßnahme. 

Relevante Funktionen sind die Biotopfunktion der extensiv genutzten und artenrei-

chen Grünlandflächen als Lebensraum gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, Bo-

denfunktion als Anbaufläche für die Landwirtschaft und die Grundwasserschutz-

funktion für die Wasserschutzgebiete. 

Biotopkomplexe der gesetzlich geschützten Biotope befinden sich zu beiden Seiten 

der K 29, angrenzend an den geplanten Radweg. Zudem liegt das gesamte Plan-

gebiet im Bereich zweier Wasserschutzgebiet der Zone III: Quellen „Wüstenholz“ 

und „Zollstock“ (403002252) und „Elkenroth-Weitefeld“ (403875070). Weitere 

Schutzgebiete sind nicht im Untersuchungsraum oder angrenzend an diesen vor-

handen. 

Die Wahl der Ausbauseite wurde durch den bereits vorhandenen Radwegeab-

schnitt im Norden vorgegeben. Im Süden des Plangebietes erfolgt mit Beginn der 

Ortslage ein Wechsel der Ausbauseite. 
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3 Beschreibung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirk-

faktoren 

Die Projektwirkungen bilden die Grundlage zur Bestimmung der zu erwartenden 

Auswirkungen des Planungsvorhabens auf die Umwelt und werden im Folgenden 

nach bau-, anlage- und betriebsbedingten Projektwirkungen getrennt dargestellt. 

Die Abschätzung und Beschreibung der Projektwirkungen erfolgt auf der Grundlage 

der Vorhabensbeschreibung.  

 

Baubedingte Auswirkungen des Projektes: 

Während der Bauphase kommt es zu Lärmimmissionen durch den Baustellenbe-

trieb. Hiervon betroffen sind vor allem die angrenzenden Offenlandflächen die je-

doch durch den angrenzenden Verlauf der K 29 bereits vorbelastet sind. Die Flä-

chen des Neubaugebietes im Süden werden durch einen Lärmschutzwall von der 

geplanten Maßnahme getrennt. Hinzu kommt eine vermehrte Staub- und Abgas-

entwicklung durch den Baustellenverkehr. 

Durch die Lagerung von Bau- und Betriebsstoffen auf befestigten Flächen kann ei-

ne Belastung von Grundflächen mit Bodenverdichtungen und –verunreinigungen 

vermieden werden. 

Durch den benötigten Arbeitsraum im Randbereich der Trasse werden vorüberge-

hend zusätzliche Biotopflächen (je 1 Meter zu beiden Seiten des Radwegs; ca. 

700 m² Grünland) beansprucht. 

 

Auswirkungen auf Boden, Wasserhaushalt und Klima 

Für die Bauarbeiten können bereits versiegelte Flächen im Bereich des Bauan-

fangs und Bauendes genutzt werden, sowie bestehende Wegeverbindungen die an 

den geplanten Radweg angrenzen. So kann die bauzeitliche Belastung unversie-

gelter Böden auf ein Minimum reduziert werden.  

Beeinträchtigungen des Bodenhaushaltes entstehen durch die vorübergehende 

Beanspruchung von biologisch aktiver Fläche (ca. 700 m²) infolge der Bautätigkeit 

für das benötigte Baufeld mit Arbeitsräumen. 

Dies führt zu einem vorübergehenden Verlust an belebtem Boden, Beeinträchti-

gungen des Wasserhaushaltes durch Verminderung der Versickerungsrate, Erhö-

hung des Oberflächenwasser-Abflusses und Erhöhung der Verdunstung sowie zu 

einer Abnahme von Besiedlungsräumen für Pflanzen und Tiere für die Dauer der 

Bautätigkeit. Nach Abschluss der Bautätigkeit ist nicht mit einer verbleibenden Be-

einträchtigung des Lebensraumes zu rechnen, da der Radweg in unmittelbarer Nä-
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he zur bestehenden Fahrbahn der Kreisstraße 29 gebaut wird und es in diesem Be-

reich lediglich zu einer Neuversiegelung von insgesamt 875 m² kommt. 

Das Mikroklima wird wegen der Geringfügigkeit des Eingriffs und der guten Durch-

lüftung des Projektraumes nicht nachteilig verändert. 

Um Schadstoffeinträge in Boden- und Wasserhaushalt zu vermeiden, sind die 

Schutzbestimmungen zur Lagerung und Einsatz von wasser- und bodengefährden-

den Stoffen zu beachten. Die Lagerung dieser Stoffe wird baubedingt auf befestigte 

Flächen beschränkt. 

 

Auswirkungen auf Pflanzen- und Tierwelt 

Als wesentlichste Beeinträchtigung der Flora und Fauna ist bei der vorliegenden 

Planung der Verlust von Grünlandflächen im Randbereich der Kreisstraße zu se-

hen. Feldgehölze oder Bäume sind nicht von der Baumaßnahme betroffen. Ledig-

lich ein Einzelbaum ist im Nahbereich des geplanten Radweges vorhanden. Dieser 

steht im Süden des Untersuchungsraums, angrenzend an den bestehenden Feld-

weg der von Osten kommend auf den Radweg trifft. Beim Ausschachten der Trasse 

sind die in diesem Bereich in die Trasse ragenden Wurzeln des Baums zu erhalten 

und nicht zu schädigen. Wenn nötig müssen die Arbeiten in diesem Abschnitt hän-

disch ausgeführt werden (s. Vermeidungsmaßnahme V 2). 

Die im Biotopkataster erfassten Flächen, die westlich und östlich an das Plangebiet 

angrenzen, sind vor möglichen Beeinträchtigungen durch das Errichten von Zäunen 

zu schützen (s. Vermeidungsmaßnahme V1). Die temporär beeinträchtigten Grün-

landflächen im Trassenumfeld sind nach Beendigung der Bauarbeiten wieder voll-

ständig herzustellen. Diese Bereiche stehen nach Durchführung der Baumaßnah-

me dann wieder als Lebensraum zur Verfügung.  

 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild/Erholungsfunktion 

Während der Bauphase ist geringfügig mit visuellen Beeinträchtigungen und Lärm-/ 

Abgasemissionen durch den Einsatz von Baugeräten und Maschinen zu rechnen. 

Für den Ausbau des Radwegs sind Erdarbeiten im Trassenverlauf erforderlich. Dies 

wird für die Dauer der Bauzeit das Landschaftsbild geringfügig beeinträchtigen.  

Nach Beendigung der Bauarbeiten kommt es zu keiner dauerhaften und erhebli-

chen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, da die Wegeverbindung parallel zur 

Kreisstraße und in deren unmittelbarem Umfeld befestigt wird. Aufgrund des gerin-

gen Eingriffs sowie der Vorbelastung der Fläche ist der Eingriff als geringfügig zu 

bewerten. 

Erhebliche Auswirkungen sind durch den Ausbau der Wegeverbindung als Radweg 

und die damit verbundene Veränderung von Landschaftsräumen auf die Erho-

lungsnutzung nicht zu erwarten. 
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Anlagebedingte Auswirkungen des Projektes: 

Auswirkungen auf Boden, Wasserhaushalt und Klima 

Da es sich um die Fortsetzung eines bereits bestehenden Radweges, dem Elken-

rother Plateaurundweg, handelt, kommt es zu einer Neuversiegelung zwischen dem 

aktuellen Ende des Radwegs im Norden des Plangebietes und der Ortslage von 

Langenbach bei Kirburg im Süden auf einer Länge von 350 m. Da der Weg auf ei-

ner Breite von 2,5 m ausgebaut wird kommt es insgesamt zu einer Neuversiege-

lung von 875 m².  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind aufgrund der Kleinflächigkeit so-

wie der Nähe zur Kreisstraße und der in diesem Bereich bereits veränderten Bo-

denstruktur als gering zu bewertet. Für das Schutzgut Grundwasser kommt es zu 

keinen erheblichen Auswirkungen, da auch hier keine wesentlichen Veränderungen 

erfolgen. 

Das Mikroklima wird nicht nachteilig verändert, da keine Veränderungen gegenüber 

dem heutigen Zustand in Bezug auf klimawirksame Strukturen erfolgen. 

 

Auswirkungen auf Pflanzen- und Tierwelt 

Der durch den Ausbau der Wegeverbindung entstehende Eingriff ist als geringfügig 

einzustufen, da es sich um Flächen im unmittelbaren Randbereich der bestehen-

den Kreisstraße 29 handelt. Durch die Versiegelung gehen Flächen als Lebens-

raum für Tiere und Pflanzen verloren. Aufgrund der unmittelbaren Vorbelastung 

kann die Beeinträchtigung der Lebensräume jedoch als gering eingestuft werden. 

Die Offenlandflächen setzen sich im Umfeld weiträumig als extensive Grünlandflä-

chen und Magerwiesen fort und weisen dort hochwertigere Ausprägungen auf. Die-

se Lebensräume bleiben weiterhin bestehen. 

Eine Erhöhung der Barrierewirkung ist durch den Radweg ebenfalls nicht gegeben, 

da die Wegeverbindung in geringer Entfernung zur K 29 verläuft und keine zusätzli-

che Zerschneidung von zusammenhängenden Lebensräumen durch den Radweg-

erfolgt. 

Nach Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnah-

men werden die durch den Ausbau des Radwegs verursachten Eingriffe in Natur 

und Landschaft vollständig kompensiert. 

 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

Durch den geplanten Ausbau werden angrenzende Offenlandflächen geringfügig 

verändert. Die Auswirkungen werden durch die Einsaat des Baufeldes im Zuge der 

Baumaßnahme kompensiert (G1). 

Es sind keine erheblichen Auswirkungen durch den Ausbau des Radwegs in Bezug 

auf das Landschaftsbild und die Erholungsnutzung zu erwarten. Es kommt zu einer 
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deutlichen Verbesserung der Erholungsnutzung durch den Ausbau des Rad-

Rundwegs außerhalb der Verkehrsfläche der K 29. 

 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen des Projektes: 

Durch den geplanten Ausbau des Radwegs zwischen Langenbach bei Kirburg und 

Weitefeld ist nicht zu erwarten, dass es betriebsbedingt zu einer Mehrbelastung 

des Naturhaushaltes gegenüber der heutigen Situation kommen wird. Es entsteht 

eine Verbesserung der Erholungsnutzung durch die Nutzung der bereits Vorbelas-

teten Flächen als Radweg. 

Störungen von Lebensräumen in den angrenzenden Offenlandflächen sind durch 

den Radweg nicht zu erwarten, da bereits eine Vorbelastung durch die K 29 und 

den Verkehr besteht. 
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4. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Schutz von Natur 

und Landschaft 

 

 

4.1 Gesetzliche Grundlagen und Grundsätze für die Ableitung von landes-

pflegerischen Maßnahmen 

 

Eingriffsregelung 

 

Die geplante Ausbaumaßnahme stellt gemäß § 14 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Entsprechend 

§ 15 BNatSchG sind „vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

zu unterlassen“ und „unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen.“ 

Demnach haben Vermeidungsmaßnahmen Vorrang vor Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen. 

 

 

4.2 Maßnahmen 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

 

Zur Vermeidung zusätzlicher Eingriffe in Natur und Landschaft - insbesondere in 

Bezug auf die im Biotopkataster erfassten Flächen, sind grundsätzlich nachfolgen-

de Maßnahmen zu beachten: 

 

Zur Minimierung der Beeinträchtigungen des Bodenhaushaltes sind Oberbodenar-

beiten nach den Bestimmungen der DIN 18300 durchzuführen. 

Weiterhin sind zur Vermeidung von Beeinträchtigungen die einschlägigen gesetzli-

chen und technischen Vorschriften zu beachten. Bezüglich der Schutzgüter des Na-

turhaushaltes sind dies insbesondere: 

 
 Baumaschinen sind nur mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl auszustatten.  

 Baustelleneinrichtungen sind nur auf der bestehenden Wegefläche zulässig. 

Zusätzliche Lagerflächen dürfen nur auf bereits versiegelten Böden errichtet 

werden. 
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Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Auswirkungen sind folgende Vermeidungs-

maßnahmen umzusetzen: 

 

V1 Mahd der Grünlandflächen: 

 Das Baufeld (Radweg, Nebenflächen und 2,00 m breiter Arbeitsbereich) ist in 

der Zeit zwischen Anfang Juli und Mitte August regelmäßig zu mähen, um das 

Aufkommen von Blüten des Gr. Wiesenknopfes zur Eiablage der Maculinea-

Arten (Moorbläulinge) zu vermeiden. Dadurch soll die Entwicklung von Vertikal-

strukturen als Habitate für Wiesenbrüter und Insekten unterbunden werden. 

 Bau-km: 0+134,00 – 0+344,00 

 

V2 Aufstellen von Schutzzäunen: 

 Um einen Eingriff in die biotopkartierten Flächen im Randbereich des Plange-

biets zu verhindern sind in diesen Bereichen Schutzzäune aufzustellen. Dies 

betrifft die gesamte Strecke des Radwegs westlich der K 29. Auch das Gehölz 

im Südosten des Plangebietes entlang des vorhandenen Wirtschaftsweges ist 

durch Errichtung eines Schutzzauns vor Beeinträchtigungen zu schützen. 

 Bau-km: 0+134,00 – 0+344,00 

 

Um die Vegetation während der Bauarbeiten nicht unnötig zu schädigen, sind die 

Schutzmaßnahmen nach der DIN 18920 zu beachten.  

 

 

Gestaltungsmaßnahmen 

 

G1 Die im Zuge des Radwegbaus neu entstehenden Nebenflächen und Bö-

schungen sind nach Fertigstellung mit Landschaftsrasen (Regiosaatgut RSM 

7.1.2) anzusäen.  

 Die Flächengröße beträgt ca. 350 m² 
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Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

 

Entsprechend § 15 BNatSchG sind die nach Ausschöpfung der Möglichkeiten zur 

Vermeidung verbleibenden Eingriffe in Natur und Landschaft durch Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landespflege in einem angemessenen Zeitraum aus-

zugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen), die 

geeignet sind, die durch den Eingriff gestörten Funktionen in gleichwertiger Weise 

zu ersetzen oder das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu zu gestalten. Art und 

Umfang der landespflegerischen Maßnahmen leiten sich somit aus den beeinträch-

tigten Funktionen des Naturhaushaltes ab. 

 

Ersatzmaßnahmen 

 

E 1 Entwicklung einer natürlichen Ufervegetation beidseitig des Langenbachs: 

Die Maßnahmenfläche verläuft unmittelbar entlang des Langenbachs, südlich 

der Ortslage von Langenbach bei Kirburg (Flur 17, Flst 12/2 teilweise und Flst 5 

teilweise). Zur Aufwertung der Uferbereiche des Gewässers ist beidseitig des 

Langenbaches auf einer Breite von 3,0 m je Seite ein naturnaher Ufergehölz-

saum aus Erlen, Eschen, Weiden, zu entwickeln. Im direkten Umfeld sind in ei-

nem Randbereich bis 10 m zum Gewässer standortgerechte Gehölze aus hei-

mischen Laubgehölzen wie Stieleiche, Rotbuche und Hainbuche anzupflanzen. 

Der Langenbach verläuft in diesem Abschnitt durch eine Kalamitätenfläche, auf 

der zuvor Nadelbäume standen. Lediglich vereinzelte Gehölze wie Erlen und 

Weiden sind noch im Nahbereich des Ufers vorhanden. Durch die Maßnahme 

erfährt das Gewässer eine Aufwertung als Gewässerlebensraum und Waldflä-

che. 

Die Bepflanzungen sind auf einer Breite von jeweils 3,0 Metern zu beiden Ufer-

seiten (Ufergehölz) und einer anschließenden Breite von 7,0 m in südwestlicher 

Richtung auf einer Länge von insgesamt 350 Metern durchzuführen.  

Die Maßnahmenfläche besitzt damit eine Gesamtgröße von ca. 0,4550 ha. 

 

 

In der nachfolgenden Tabelle werden den Eingriffen die landschaftspflegerischen 

Maßnahmen gegenübergestellt. Sie sind geeignet, die Beeinträchtigungen von Na-

tur und Landschaft vollständig zu kompensieren.  
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5. Vergleichende Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensationsmaßnahme 
 

Vergleichende Gegenüberstellung 
Projektbezeichnung: 
Ausbau des Radwegs nördlich 
von Langenbach bei Kirburg 

Vorhabenträger: Planende Stelle 
 
Westerwaldkreis VG Bad Marienberg 

Bezugsraum: 
 
„Offenland nördlich Lagenbach bei 
Kirburg“ 

maßgebliche Konflikte 
Dimension, 

Umfang 

Zugeordnete Maßnahmenkomplexe /  

Einzelmaßnahmen 

Dimension,  

Umfang 

Bo: KV 

Neuversiegelung von Flächen durch Bau des Radwegs 

Verlust von Oberboden und von Bodenfunktionen sowie Be-

einträchtigung des Wasserhaushalts durch Verlust von Ver-

sickerungsfläche, geringfügig erhöhter Abfluss von Oberflä-

chenwasser. 

Versiegelung von Grünland: 350 m Länge x 2,5 m Breite 
Versiegelungsfaktor 1,0 

 

 

gesamte Ausbau-

strecke 

 

 

 

 

 
0,0875 ha 

 

 
 

E1 
Entwicklung von Ufervegetation am Langenbach: 

Die Fläche befindet sich in der Gemarkung Langenbach bei Kir-

burg, südlich der Ortslage im Bereich einer Kalamitätenfläche. Zur 

Aufwertung der Uferbereiche des Gewässers ist beidseitig des 

Langenbaches auf einer Breite von 3,0 m je Seite ein naturnaher 

Ufergehölzsaum aus Erlen, Eschen, Weiden, zu entwickeln. Im di-

rekten Umfeld sind in einem Randbereich bis 10 m zum Gewässer 

standortgerechte Gehölze aus heimischen Laubgehölzen wie Stiel-

eiche, Rotbuche und Hainbuche anzupflanzen. Die Maßnahmen-

fläche besitzt eine Gesamtgröße von 0,4550 ha. 

 

 

0,4550 ha 

 

 

Gemarkung 

Langenbach bei Kir-

burg, Flur 17, 

Flst. 12/2 und 5  

(jeweils Teilflächen 

beidseitig des Lan-

genbaches) 

B: K1 
 
Verlust von Grünland mittlerer Standorte  

 

 

0,0875 ha 

 

E 1 

s. o. 

 

 

 

 

B: K2 
 
Vorübergehende Beeinträchtigung von Säumen und 
Grünlandflächen durch Nebenanlagen mit Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes 

 

Gesamte Strecke 

 

0,0700 ha 

G1 

Einsaat der neuen Randbereiche und Böschungsflächen mit Land-

schaftsrasen (Regio-Saatgut) 

 

Gesamte Strecke 

 

0,0700 ha 
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Vergleichende Gegenüberstellung 
Projektbezeichnung: 
Ausbau des Radwegs nördlich 
von Langenbach bei Kirburg 

Vorhabenträger: Planende Stelle 
 
Westerwaldkreis VG Bad Marienberg 

Bezugsraum: 
 
„Offenland nördlich Lagenbach bei 
Kirburg“ 

maßgebliche Konflikte 
Dimension, 

Umfang 

Zugeordnete Maßnahmenkomplexe /  

Einzelmaßnahmen 

Dimension,  

Umfang 

Artenschutzrechtliche Maßnahmen 
 
 

 V1 
Mahd der Grünlandflächen 

Das Baufeld ist in der Zeit zwischen Anfang Juli und Mitte August 

regelmäßig zu mähen, um das Aufkommen von Blüten des Gr. 

Wiesenknopfes zur Eiablage der Maculinea-Arten (Moorbläulinge) 

zu vermeiden.  

 

 

 

Bau-km 0+134,00 – 

0+344,00 

  V2 
Aufstellen von Schutzzäunen 

Um einen Eingriff in die biotopkartierten Flächen im Nordwesten 

sowie eine Beeinträchtigung vereinzelter Gehölze im Südosten des 

Radwegs zu verhindern, sind in diesen Bereichen Schutzzäune 

aufzustellen und Tabuflächen auszuweisen. 
 
Baustelleneinrichtungen 

Die benötigten Baustelleneinrichtungen sind nur auf den bestehen-

den Fahrbahn- und Wegeflächen zulässig. Zusätzliche Lagerflä-

chen dürfen nur auf bereits versiegelten Böden errichtet werden.  

 

 

 

Bau-km 0+134,00 – 

0+344,00  
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6 Gesamtbeurteilung des Eingriffs 

 

In der vergleichenden Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation sind für 

die durch den Ausbau verursachten Eingriffe die landschaftspflegerischen Kom-

pensationsmaßnahmen gegenübergestellt und zugeordnet. 

 

Insgesamt sind die durch den Ausbau verursachten Eingriffe in Natur und Land-

schaft in Bezug auf den Gesamtraum und das vorhandene Wirkungsgefüge der 

Naturraumpotentiale als geringfügig einzustufen. Es werden ausschließlich stra-

ßennahe Grünland- und Böschungsflächen durch den Ausbau beansprucht. 

Durch die beschriebenen Kompensationsmaßnahmen können die Beeinträchtigun-

gen ersetzt werden und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt 

werden. 

 

Insgesamt erfolgt daher eine vollständige Kompensation der durch den Ausbau der 

K 29 verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft. 
 


